
 
Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Entwässerungssatzung des Kommunalunternehmens  
Technische Betriebe Velbert AöR 

vom 15.12.2011 
 
Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Technische Betriebe Velbert, Anstalt des 
öffentlichen Rechts, hat in seiner Sitzung am 08.12.2011 aufgrund der §§ 7 und 114a der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.7.1994 (GV NRW S.666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.05.2011 (GV NRW S. 271) 
und der §§ 2,4,6,7 und 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG) v. 21.10.1969 (GV NW S. 712), zuletzt geändert durch das Gesetzes vom 30.06.2009 
(GV NRW S. 394) und § 18 a des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31.07.2009 (BGBI I S. 
2585), geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 11.08.2010 (BGBI I S.1163) und § 53 Abs.1 
des Landeswassergesetzes i. d. F. der Bekanntmachung v. 25.6.1995 (GV NRW S. 926), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16.03.2010 (GV NRW S. 185) in Verbindung mit der 
Satzung für das Kommunalunternehmen „Technische Betriebe Velbert AöR“, der Stadt Velbert 
vom 16.12.2010 folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
beschlossen: 
 

§ 1 
Anschlussbeitrag 

 
Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung und Erweiterung der 
Abwasseranlagen, soweit er nicht nach § 8 Abs. 4 Satz 4 KAG von den TBV AöR zu tragen ist, 
und als Gegenleistung für die durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme gebotenen 
wirtschaftlichen Vorteile erhebt die TBV AöR einen Anschlussbeitrag. 

§ 2 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die Abwasseranlage angeschlossen 

werden können und für die 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 
gewerblich genutzt werden dürfen; 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung der 
Gemeinde zur Bebauung anstehen. 

(2) Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es 
der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vorliegen. 

(3) Der Beitragspflicht unterliegen auch solche Grundstücke, die vor Inkrafttreten dieser 
Satzung angeschlossen werden konnten oder angeschlossen waren. 

§ 3 
Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

 
(1) Maßstab für den Anschlussbeitrag ist die Grundstücksfläche (Wertzahl). Dabei wird die 

unterschiedliche Nutzung nach Maß (Abs. 3) und Art (Abs. 10) berücksichtigt.  



(2) Als Grundstücksfläche gilt: 

a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplanes die Fläche, auf die der 
Bebauungsplan die bauliche, gewerbliche oder sonstige Nutzungsfestsetzung bezieht, 

b) wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzungen nicht 
enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 50 m von der Straße 
oder von der der Straße zugewandten Grundstücksseite. Reicht die bauliche oder 
gewerbliche Nutzung über diese Begrenzung hinaus, so ist die Grundstückstiefe 
maßgebend, die durch die hintere Grenze der Nutzung bestimmt wird. 
Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur Straße herstellen, 
bleiben unberücksichtigt. 

c) Bei Grundstücken an mehreren Straßen bleibt bei der Ermittlung der Grundstücksfläche 
der Teil des Grundstücks unberücksichtigt, der von jeder der Straßenfronten oder 
Grundstücksseiten aus gemessen mehr als 50 m entfernt liegt. 

(3) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche mit einem Vomhundertsatz 
vervielfacht, der im einzelnen beträgt: 

1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit oder gewerblich nutzbaren 
 Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist  100 v.H. 

2. bei zweigeschossiger Bebaubarkeit  125 v.H. 
3. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit  150 v.H. 
4. bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit 175 v.H. 
5. bei sechs- und siebengeschossiger Bebaubarkeit  200 v.H. 
6. für jedes weitere Geschoss zusätzliche 5 v.H. 
 

(4) Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige 
Zahl der Vollgeschosse. Weist der Bebauungsplan nur Grundflächen- und Baumassenzahl 
aus, so gilt als Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf 
die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet werden. Untergeschosse, die keine 
Vollgeschosse im Sinne der BauNVO sind, werden hinzugerechnet, wenn sie überwiegend 
gewerblich, industriell oder in gleichartiger Weise genutzt werden. 

(5) Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und geduldet, so 
ist diese zugrunde zulegen. 

(6) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen, gelten als 
eingeschossig bebaubare Grundstücke. 

(7) Ist nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes mehr als ein Garagengeschoss zulässig 
oder im Einzelfall genehmigt, so ist jeweils die höhere Geschosszahl anzusetzen. 
Gemeinbedarfs- oder Grünflächengrundstücke in beplanten Gebieten, deren 
Grundstücksflächen aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht oder nur zu einem 
untergeordneten Teil mit Gebäuden überdeckt werden sollen bzw. überdeckt sind (z.B. 
Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, Kleingartengelände) werden mit 50 v. H. der 
Grundstücksflächen angesetzt. 

(8) In unbeplanten Gebieten und Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder die 
Geschosszahl noch Grundflächen- und Baumassenzahl festsetzt, ist  

a) bei bebauten Grundstücken die höchste Zahl der tatsächlichen vorhandenen, 
b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken in 



der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse maßgebend. 
Hinzugerechnet werden Untergeschosse gemäß Absatz 4. 

c) Bei Gemeinbedarfs- oder Grünflächengrundstücken gilt Abs. 7 entsprechend. 

(9) Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht feststellbar, werden 
je angefangene 3,50 m Höhe des Bauwerkes als ein Vollgeschoss gerechnet. 

(10) Die nach Abs. 3 Nr. 1 bis 6 ermittelten Vomhundertsätze sind für Grundstücke in Gewerbe-, 
Kern- und Industriegebieten sowie für Grundstücke, die in anders beplanten oder 
unbeplanten Gebieten liegen, aber überwiegend gewerblich, industriell oder in gleichartiger 
Weise (z.B. Büro-, Verwaltungs- und Geschäftsgebäude) genutzt werden, um 50 v. H. zu 
erhöhen. Das gilt auch für unbebaute Grundstücke, auf denen eine bauliche oder sonstige 
Nutzung zulässig ist, wenn die Grundstücke in der näheren Umgebung überwiegend 
gewerblich, industriell oder in gleichartiger Weise genutzt werden bzw. genutzt werden 
dürfen. 

(11) Wird bei einzelnen Grundstücken vor Einleitung der Abwässer eine Vorklärung auf dem 
Grundstück verlangt oder darf nur Regenwasser oder Überlaufwasser aus 
Grundstückskläranlagen oder nur Schmutzwasser in die Abwasseranlagen eingeleitet 
werden, ermäßigt sich der Anschlussbeitrag um die Hälfte. Dies gilt nicht für Grundstücke, 
auf denen Neutralisations- und Entgiftungsanlagen zugelassen sind. 

Entfällt aufgrund einer Änderung der Abwasseranlagen die Notwendigkeit der Vorklärung 
oder erfolgt später ein Vollanschluss, so ist der Restbetrag bis zur Höhe des vollen 
Anschlussbetrages nachzuzahlen. 

§ 4 
Entstehung der Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die Abwasseranlagen 
angeschlossen werden kann. Im Falle des § 2 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem 
Anschluss, frühestens jedoch mit dessen Genehmigung. 

(2) Im Falle des § 3 Abs. 11 Satz 3 entsteht die Beitragspflicht für den Restbetrag, sobald das 
Grundstück mit dem Vollanschluss an die Abwasseranlagen angeschlossen werden kann. 

(3) Für Grundstücke im Sinne des § 2 Abs. 3 entsteht die Beitragspflicht mit Inkrafttreten dieser 
Satzung. 

§ 5 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer zum Zeitpunkt des Zugangs des Beitragsbescheides Eigentümer 

des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die 
Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 

(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 

§ 6 
Beitragssatz und Fälligkeit der Beitragsschuld 

 
(1) Der Anschlussbeitrag beträgt 6 Euro je Wertzahl. 



(2) Der Beitrag wird einen Monat nach Zugang des Beitragsbescheides fällig. 

§ 7 
Benutzungsgebühren 

 
Benutzungsgebühren werden erhoben für die Inanspruchnahme der Abwasseranlagen zur 
Deckung der Kosten im Sinne des § 6 Abs. 2 KAG und der Verbandslasten nach § 7 Abs. 1 
KAG sowie nach § 9 Abwasserabgabengesetz in Verbindung mit § 65 Abs. 2 
Landeswassergesetz zur Deckung der Kosten für die Entsorgung privater 
Abwasserbehandlungsanlagen und Abwassersammelgruben. 

§ 8 
Gebührenmaßstab 

 
(1) Die Gebühren bemessen sich 

1. für die Ableitung von Schmutzwasser nach der von dem angeschlossenen Grundstück 
den Abwasseranlagen unmittelbar oder mittelbar zugeführten Schmutzwassermenge 

2. für die Ableitung von Niederschlagswasser, unabhängig davon, ob dieses als 
Brauchwasser verwendet wird, nach der überbauten oder sonst befestigten 
Grundstücksfläche, soweit diese unmittelbar oder mittelbar an die Abwasseranlage 
angeschlossenen ist oder das Niederschlagswasser oberirdisch aufgrund des Gefälles 
in die Abwasseranlage gelangt. 

(2) Als gebührenpflichtige Schmutzwassermenge gilt unbeschadet der in dieser Satzung 
getroffenen Ausnahmeregelungen: 

1. die von öffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen gelieferte und 
berechnete Wassermenge (Regelfall), 

2. die Gewässern entnommene und dem Grundstück zugeführte Wassermenge, 
3. die auf dem Grundstück zutage geförderte Wassermenge, 
4. die dem Grundstück sonst  zugeführte Wassermenge, 
5. die dem Niederschlagswasser zur weiteren Verwertung entnommene Wassermenge, 

soweit sie letztlich in den städtischen Kanal mittelbar oder unmittelbar eingeleitet wird 
(Brauchwasser). 

 
(3) Von der Wassermenge nach § 8 Abs. 2 wird auf Antrag des Gebührenpflichtigen die 

Wassermenge abgesetzt, die nachweislich nicht in die Abwasseranlagen eingeleitet wurde. 
Mengen bis zu 10 cbm/Jahr bleiben unberücksichtigt. Der Nachweis der nicht in die 
Abwasseranlagen eingeleiteten Wassermenge obliegt dem Gebührenpflichtigen. Für den 
Nachweis der abzusetzenden Wassermenge gilt § 8 Abs. 4 sinngemäß. Der Antrag mit den 
zum Nachweis erforderlichen Angaben und Unterlagen ist bis zum 31.08. vor Beginn des 
jeweiligen Veranlagungszeitraums schriftlich bei den TBV AöR zu stellen. Bei 
landwirtschaftlichen Betrieben mit Großviehhaltung wird die Wassermenge um 9 cbm/Jahr 
für jedes Stück Großvieh herabgesetzt. Maßgebend ist die Viehzahl an dem Stichtag der 
Viehzählung des vorletzten Kalenderjahres. 

(4) Sind Privatanlagen (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 - 4) vorhanden, ist die im vorigen Kalenderjahr 
geförderte Wassermenge vom Grundstückseigentümer bis zum 31. Mai vor Beginn des 
jeweiligen Veranlagungszeitraumes der TBV AöR nachzuweisen. Werden die Angaben 
nicht rechtzeitig oder nicht zutreffend gemacht, sind die TBV AöR berechtigt, die 
Schmutzwassermenge oder die an die Abwasseranlagen angeschlossene 



Grundstücksfläche nach pflichtgemäßen Ermessen, unter Berücksichtigung vergleichbarer 
Tatbestände und der Umstände des Einzelfalles, zu schätzen und die Schätzwerte der 
Gebührenberechnung zugrunde zu legen. Dies gilt hinsichtlich der Ermittlung der 
Schmutzwassermenge auch dann, wenn der Gebührenpflichtige bei privaten 
Wasserversorgungsanlagen keinen Wassermesser einbauen lässt oder der Wassermesser 
nicht richtig oder überhaupt nicht angezeigt hat. 

(5) Wird bei einzelnen Grundstücken vor Einleitung des Schmutzwassers in die 
Abwasseranlagen eine vollbiologische Klärung des Schmutzwassers auf dem Grundstück 
verlangt oder dürfen nur Schmutzwasser ohne Fäkalien abgeleitet werden, ermäßigt sich 
die Gebühr auf den in § 9 Abs. 2 Nr. 2.2 genannten Gebührensatz. 

(6) Die Gebühren werden bemessen nach der Menge des abgesaugten Abwassers bzw. der 
abgesaugten Klärschlämme (einschließlich eventuell erforderlichen Spülwassers). Die 
kleinste Maßeinheit beträgt 0,5 cbm. 

(7) Begrünte Dachflächen bleiben bei der Berechnung der überbauten oder sonst befestigten 
und an die Abwasseranlage unmittelbar oder mittelbar angeschlossenen 
Grundstücksfläche unberücksichtigt. Flächen, deren Niederschlagswasser zu 100 % als 
Brauchwasser im Sinne des Absatzes 2 Ziffer 5 weiterverwertet wird, bleiben bei der 
Gebührenbemessung ebenfalls unberücksichtigt. Flächen, deren Niederschlagswasser nur 
zum Teil verwertet wird, werden nur nach dem Anteil der nicht verwerteten 
Niederschlagswässer veranlagt.  
Wasserdurchlässige, befestigte und an die Kanalisation angeschlossene Flächen (z.B. 
Ökopflaster, o.ä.) werden bei der Bemessung der Gebühr mit 50 v.H. der befestigten 
Fläche angesetzt. 

(8) Die gemäß § 8 Abs. 2 Ziffer 5 eingeleiteten Brauchwassermengen sind vom 
Gebührenpflichtigen bis zum 31.07. vor Beginn des jeweiligen Veranlagungszeitraumes 
mitzuteilen und in geeigneter Weise zu belegen. Ist der Nachweis im Einzelfall aus 
technischen oder sonstigen Gründen nicht möglich, wird die in den Kanal eingeleitete 
Brauchwassermenge von der TBV AöR nach pflichtgemäßem Ermessen unter 
Berücksichtigung vergleichbarer Tatbestände und der Umstände des Einzelfalles 
geschätzt. 

§ 9 
Berechnungseinheit, Gebührensatz 

 
(1) Berechnungseinheiten für die Gebühren sind für Schmutzwasser ein Kubikmeter (cbm) der 

gebührenpflichtigen Schmutzwassermenge und für Niederschlagswasser ein Quadratmeter 
(qm) der an die Abwasseranlagen angeschlossenen überbauten oder sonst befestigten 
Grundstücksfläche. 

(2) Die Gebührensätze je Berechnungseinheit betragen: 

1. je qm angeschlossene überbaute und befestigte Grundstücksfläche 1,58 Euro 

2. je cbm eingeleitetes Schmutzwasser  
 

2.1. für die Ableitung und Reinigung  2,64 Euro 
 

2.2. für die Ableitung von Schmutzwasser, für das ein 



 Gebührenpflichtiger einen Reinhaltungsbeitrag 
unmittelbar an einen Wasserverband leistet,  1,31 Euro 

 
(3) Der Gebührensatz nach § 8 Abs. 6 beträgt je cbm 24,06 Euro 

 
 § 10 

Berechnungszeitraum 
 

(1) Veranlagungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

1. Als Schmutzwassermenge gilt - unbeschadet der auf Nachweis nach § 8 Abs. 3 
abzusetzenden Wassermenge - die Wassermenge nach § 8 Abs. 2. Im Falle des § 8 
Abs. 2 Ziff. 1 gilt als Schmutzwasser die Frischwassermenge, die bis zum 31.07. vor 
Beginn des jeweiligen Veranlagungszeitraumes für 12 aufeinander folgende Monate 
(Berechnungszeitraum) vom Wasserversorgungsunternehmen abgelesen wurde. Ist in 
einem Zeitraum von 24 Monaten vor dem genannten Stichtag ein über annähernd 12 
Monate entstandener Wasserverbrauch nicht abgelesen worden, wurde stattdessen 
jedoch ein Wasserverbrauch festgestellt, dessen Ablesezeitraum mindestens 8 Monate 
umfasste, so wird zur Festlegung taggenau auf 365 Tage hoch- bzw. 
heruntergerechnet. Sind in den zwei vor dem genannten Stichtag liegenden Jahren 
mehrere hoch- oder herunter rechenbare Wasserverbräuche festgestellt worden, so ist 
davon für die Hochrechnung derjenige mit dem aktuellsten Ablesetermin zu wählen. 

2. Für die Festsetzung der an die Abwasseranlage angeschlossenen überbauten oder 
sonst befestigten Grundstücksteile gilt die Fläche nach dem Stand vom 30. November 
des Vorjahres. 

3. Als gebührenpflichtige Abwasser- bzw. Schlammenge gilt die Menge, die in dem 
Kalenderjahr aus den privaten Abwasserbehandlungsanlagen und 
Abwassersammelgruben abgesaugt worden ist. Abzurechnen ist, sobald den TBV AöR 
nach Ablauf des Kalenderjahres, die abgesaugte Menge  von dem beauftragten 
Entsorgungsunternehmen mitgeteilt wird. 

(2) Sofern die Schmutzwassermenge nicht nach Abs. 1 Nr. 1 ermittelt werden kann, ist die 
Jahresschmutzwassermenge nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung 
vergleichbarer Tatbestände und der Umstände des Einzelfalles zu schätzen. Die 
Regelungen des § 8 Abs. 3 bis 5 gelten sinngemäß. 

(3) Beim erstmaligen Anschluss eines Grundstückes ist als Fläche im Sinne des Abs. 1 Nr. 2 
die bebaute oder sonst befestigte Fläche zum Zeitpunkt der erstmaligen Benutzung der 
Abwasseranlagen zugrunde zu legen.  

§ 11 
Gebührenpflicht 

 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des an die Abwasseranlagen angeschlossenen 

Grundstücks. Dem Eigentümer steht ein Erbbauberechtigter, Wohnungseigentümer und 
Wohnungserbbauberechtigter im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes, ein 
Nießbraucher und ein sonstiger zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigter 
gleich. Schulden mehrere eine und dieselbe Gebühr, haften sie als Gesamtschuldner. 
Die Gebühr liegt als öffentliche Last auf dem Grundstück. 



(2) Die Gebührenpflicht entsteht erstmalig mit dem 1. des Monats, der auf den Monat folgt, in 
dem auf dem Grundstück anfallendes Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) in 
die Abwasseranlagen eingeleitet worden ist. Die Gebührenpflicht erlischt mit dem Ende des 
Monats, in dem die Einleitung von Abwasser in die Abwasseranlagen endet. Das gilt auch 
bei einer Änderung der an die Abwasseranlagen angeschlossenen überbauten oder sonst 
befestigten Grundstücksfläche. 

(3) Die Gebührenpflicht durch die Eigentümer der an die privaten 
Abwasserbehandlungsanlagen und Abwassersammelgruben angeschlossenen 
Grundstücke beginnt mit der betriebsfertigen Herstellung der 
Grundstücksentwässerungseinrichtung. Die Gebührenpflicht endet mit der Beseitigung 
dieser Einrichtung. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so wird die in 
diesem Jahr bis dahin entsorgte Abfuhrmenge veranlagt. 

(4) Im Falle des Eigentumswechsels ist der neue Eigentümer vom Beginn des Monats 
gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung folgt. Der bisherige Eigentümer 
haftet gesamtschuldnerisch für die Zahlung der Gebühren, die bis zu dem Zeitpunkt 
entstanden sind, in dem die TBV AöR Kenntnis von dem Eigentumswechsel erhält. Für 
sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. 

§ 12 
Heranziehung und Fälligkeit 

 
Für die Heranziehung und Fälligkeit gelten die Regelungen der Satzung der Stadt Velbert über 
die Zahlung und die Fälligkeit bei der Heranziehung zu Grundabgaben i.d.F. vom 13.8.2001 
entsprechend. 

§ 13 
Auskunftspflicht 

 
Die in § 11 Abs. 1 genannten Gebührenpflichtigen und deren gesetzliche Vertreter oder 
Bevollmächtigte sind verpflichtet, über alle für die richtige Veranlagung maßgebenden 
Tatsachen innerhalb einer angemessenen Frist die erforderlichen Angaben zu machen. Mit 
Dienstausweis versehene Beauftragte der TBV AöR sind berechtigt, Feststellungen an Ort und 
Stelle zu treffen und zweckdienliche Auskünfte einzuholen. 

§ 14 
Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse 

(1) Die anschlusspflichtigen Grundstückseigentümer haben den TBV AöR die Kosten für die 
Herstellung der Grundstücksanschlüsse in der tatsächlichen, durch Unternehmerrechnung 
nachzuweisenden Höhe zu ersetzen. 

(2) Der Ersatzanspruch entsteht mit der endgültigen Fertigstellung des 
Grundstücksanschlusses (Anschlusskanal). 

§ 15 
Ersatzpflichtige 

 
(1) Ersatzpflichtig ist der Eigentümer des Grundstücks, zu dem ein Anschluss verlegt ist. Ist 

das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentümers der 
Erbbauberechtigte ersatzpflichtig. Mehrere Ersatzpflichtige sind Gesamtschuldner. 



(2) Soweit die Anschlussleitung mehreren Grundstücken gemeinsam dient, sind die 
Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der beteiligten Grundstücke zu dem Anteil 
ersatzverpflichtet, der dem Verhältnis der Fläche des betreffenden Grundstücks zur 
Gesamtfläche der beteiligten Grundstücke entspricht. 

§ 16 
Fälligkeit  

 
Der Ersatzanspruch wird einen Monat nach Zugang des Heranziehungsbescheides fällig. 

§ 17 
Billigkeitsmaßnahmen 

 
Für Billigkeitsmaßnahmen gelten die §§ 156 Abs. 2, 222, 227 Abs. 1, 234 und 261 der 
Abgabenordnung i.d.F. vom 1.10.2002 (BGBl I S. 3866, 2003 I S.61), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 28. April 2006 (BGBl. I S. 1095) in Verbindung mit § 12 KAG 
sinngemäß. 

§ 18 
Rechtsmittel und Zwangsmaßnahmen 

 
(1) Die Rechtsmittel gegen Maßnahmen aufgrund dieser Beitrags- und Gebührensatzung 

richten sich nach den Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung vom 19.März 1991 
(BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. August 2005 
(BGBl. I S. 2482, 3007) und dem Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 
im Lande Nordrhein-Westfalen vom 26. März 1960 (AG VWGO) (GV. NW. S. 47), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 7. März 2006 (GV. NRW. S. 107). 

(2) Für Zwangsmaßnahmen aufgrund dieser Beitrags- und Gebührensatzung gilt das 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 
19.2.2003 (GV NRW S. 156), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 5. April 
2005 (GV. NRW. S. 351). 

§ 18 a 
Übergangsregelung 

 
(1)  Solange die Wasserversorgungsunternehmen zum 31.07. die Frischwassermenge nicht 
       für 12 aufeinander folgende Monate ermitteln können, ist der Verbrauch bis zur   
 erstmaligen Abrechnung im roulierenden System auf ein Jahr hochzurechnen. 

 
(2) Für Grundstücke gem. §10 (1)3. die in 2008 nicht veranlagt waren, aber entsorgt wurden, 

wird im Januar 2009 die abgesaugte Menge rückwirkend veranlagt. 

§ 19 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2012 in Kraft. 
 
 


